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8. ZUR ABGRENZUNG ZENTRALER VERSOR-
GUNGSBEREICHE IN WERMELSKIRCHEN

8.1 Zur Definition und Funktion von ,Zentralen Versorgungs-
bereichen’

8.1.1 Zur Notwendigkeit der Abgrenzung der ,Zentralen Ver-
sorgungsbereiche’ nach § 34,3 BauGB

Bislang galt fur Einzelhandelsansiedlungen innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile, dass sich ein Vorhaben lediglich ,nach Art und MaB der
baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstlicksflache [...] in die Eige-
nart der ndheren Umgebung einfligt und die ErschlieBung gesichert ist”
(§ 34,1 BauGB). Demnach war es innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile nicht relevant, ob ein Einzelhandelsvorhaben zentrenrelevante Sorti-
mente angeboten hat oder nicht. Einziger BewertungsmaBstab war, dass es
sich in die ndhere Umgebung einflgte. Dies erschwerte jedoch fir viele Stadte
und Gemeinden die nachhaltige Steuerung einer wohnortnahen Einzelhandels-
versorgung. Hatte z.B. ein groBflachiger Lebensmittelmarkt (Gber 800 m2 Ver-
kaufsflache) in der Nahe eines Autohauses oder Baumarktes im unbeplanten
Innenbereich (§ 34-Gebiet) einen Bauantrag gestellt, bestand in der Regel aus
bauplanungsrechtlicher Sicht keine Verhinderungsméglichkeit." Die Mutation
von Gewerbegebieten zu Einzelhandelsagglomerationen wurde oftmals durch
die baurechtlichen Rahmenbedingungen entgegen stadtentwicklungspolitischen
Zielsetzungen geférdert.

Um Vorhaben dieser Art nun entgegen treten zu kdnnen, trifft die Neuregelung
nach § 34,3 BauGB die Festsetzung, dass von entsprechenden Vorhaben ,kei-
ne schadlichen Auswirkungen auf ,Zentrale Versorgungsbereiche’ in der

! Vgl. Geyer: Neuregelungen flr den Einzelhandel. In: Planerin Heft 3, 2005.

‘ CIMA

Standortgemeinde oder anderen benachbarten Gemeinden zu erwarten sein
darfen”. Schutzobjekt sind demnach ein oder mehrere ,Zentrale Versorgungs-
bereiche’. Der Begriff des ,Zentralen Versorgungsbereichs’ ist von der Bundes-
gesetzgebung im Rahmen der Etablierung des § 34,3 BauGB eingefuhrt wor-
den. Was ,Zentrale Versorgungsbereiche’ konkret sind, wie sie abzugrenzen
sind und worin sie sich konkret inhaltlich manifestieren, wurde vom Gesetzge-
ber nicht vorgegeben. Verwiesen wird auf die Planungspraxis und die Kommen-
tierung durch die Rechtsprechung. Gesetzgebungsinitiativen einzelner Bundes-
lander sorgen ebenfalls fiir eine weitere Ausgestaltung des neuen planungs-
rechtlichen Instrumentariums. In Nordrhein-Westfalen sind ,Zentrale Versor-
gungsbereiche’ mit der Novellierung des Landesentwicklungsprogramms am
vom 19.07.2007 (§ 24a LEPro NRW) als planungsrechtliches Steuerungsin-
strument etabliert worden. Nordrhein-Westfalen hat mit den Regelungen des §
24a LEPro NRW als erstes Bundesland die vagen Vorgaben aus der Bundes-
gesetzgebung konkretisiert..

Grundsatzlich sind folgende Fragen zu diskutieren und abzuklaren:

B Wie definiert man einen ,Zentralen Versorgungsbereich’?
B Was ist unter schadlichen Auswirkungen zu verstehen?

8.1.2 ,Zentrale Versorgungsbereiche’

Zunachst ist es offensichtlich, wo zentrale Einkaufslagen zu finden sind. Die
Innenstadt wird in der Regel als ,Zentraler Versorgungsbereich’ eingestuft wer-
den missen, ebenso eindeutig abgrenzbare Stadtteilzentren. Schwieriger wird
es indes bei der Einordnung von Nahversorgungsstandorten. Dies gilt umso
mehr, wenn in gewachsenen stadtischen oder dérflichen Siedlungskernen
kaum Spielrdume zur Etablierung von modernen Nahversorgungseinrichtungen
gegeben sind und sich diese am Rande der Siedlungsbereiche oder auBerhalb
der historischen Ortszentren etabliert haben. Grundsétzlich sollen eindeutig
nicht integrierte Standortlagen nicht nachtraglich als ,Zentrale Versor-
gungsbereiche’ positiv sanktioniert werden.

CIMA Beratung + Management GmbH = Eupener StraBe 150 = 50933 Kdln = Telefon: 0221 — 937 296 20 = cima.koeln@cima.de = www.cima.de



Einzelhandelskonzept fiir die Stadt Wermelskirchen

Eine Stadt oder Gemeinde kann mehrere ,Zentrale Versorgungsbereiche’ aus-
weisen. § 24a LEPro NRW weist deutlich auf eine Hierarchie von ,Zentralen
Versorgungsbereichen (Innenstadt — Stadtteilzentrum — Nahversorgungsbe-
reich) hin. Die ,Zentralen Versorgungsbereiche’ sind an die értlichen Siedlungs-
geflige anzupassen.

Far die Abgrenzung ,Zentraler Versorgungsbereiche’ definiert der § 24a LEPro
NRW folgende Kriterien und Rahmenbedingungen:

m  Vielfaltiges und dichtes Angebot an 6&ffentlichen und privaten Versorgungs-
einrichtungen der Verwaltung, der Bildung, der Kultur, der Gesundheit, der
Freizeit und des Einzelhandels,

B Stadtebaulich integrierte Lage innerhalb eines im Regionalplan dargestellten
,/Allgemeinen Siedlungsbereichs’,

B eine gute Einbindung in das 6ffentliche Personennahverkehrsnetz.

,Zentrale Versorgungsbereiche’ kénnen zuklnftige Entwicklungsplanungen mit
berlcksichtigen. Diese Planungen missen jedoch hinreichend konkret sein,
z.B. durch absehbare Anpassungen in der Fldchennutzungs- und Bauleitpla-
nung.

Bei der Beurteilung ,vor Ort’, ob ein Einzelhandelsstandort als ,Zentraler Ver-
sorgungsbereich’ einzustufen ist, orientiert sich die CIMA GmbH an den Vorga-
ben des § 24a LEPro NRW und berlcksichtigt grundsétzliche gutachterliche
BewertungsmapBstébe:

B Umfang des vorhandenen Einzelhandelsbestandes und Bedeutung der be-
stehenden Versorgungsfunktion,

B Umfang des vorhandenen Dienstleistungsbestandes,

‘ CIMA

B Stadtebaulich integrierte Lage (fuBlaufige Erreichbarkeit),
B Einheitlichkeit der funktionalen, staddtebaulichen und raumlichen Struktur,

B Optimale Einbindung des ,Zentralen Versorgungsbereichs’ in das stadtische
oder regionale OPNV-Netz.

Bei der Bestimmung der ,Zentralen Versorgungsbereiche’ sind unterschiedliche
Versorgungsfunktionen zu bericksichtigen. Wahrend in Stadtteilen und dorfli-
chen Kernlagen ,Zentrale Versorgungsbereiche’ die schiitzenswerten Lagen in
Bezug auf nahversorgungsrelevante Sortimente definieren, wird in Stadtteil-
zentren und Citylagen auch der Schutz in Bezug auf zentrenrelevante Sorti-
mente begrindet. § 24a LEPro NRW definiert eindeutig, dass groBflachiger
Einzelhandel mit ,zentrenrelevanten Sortimenten’ im Sinne der Vermu-
tungsregel nach § 11,3 BauNVO nur in ,Zentralen Versorgungsbereichen’
etabliert werden diirfen, die als Hauptzentrum (Innenstédte, Ortsmitten
der Gemeinden) und Nebenzentren (Stadtteilzentren) abgegrenzt werden.

Uber die Landesgesetzgebung hinausgehend resultiert aus der bisherigen
Rechtsprechung eine deutliche Vorgabe zur konkreten Abgrenzung von ,Zent-
ralen Versorgungsbereichen’.

,Zentrale Versorgungsbereiche’ miissen eindeutig bestimmt sein. Es reicht nicht
aus, sie vage, z.B. als kreisférmige Markierungen zu definieren. Es hat eine
weitestgehend parzellenscharfe Abgrenzung zu erfolgen, um eindeutig zu defi-
nieren, welche Betriebe oder Grundstiicke im ,Zentralen Versorgungsbereich’
liegen und somit schiitzenswert sind.? Erste verwaltungsgerichtliche Urteile
fordern darUber hinaus, dass ,Zentrale Versorgungsbereiche’ Einzelhandelsun-
ternehmen mit maBgeblich relevanter Versorgungsfunktion enthalten mussen.
Es reicht nicht, einen Standortbereich mit nur noch rudimentarer Versorgungs-

2 Vgl. Geyer: Neuregelungen flr den Einzelhandel. In: Planerin, Heft 3. 2005
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funktion (Kiosk, Trinkhalle, kleinflachiger Nahversorger, etc.) als ,Zentralen Ver-
sorgungsbereich’ auszuweisen.

,Zentrale Versorgungsbereiche’ sind letztendlich auch als Entwicklungsangebot
aufzufassen. Sie definieren, wo sich zukiinftig die Entwicklung von groBflachi-
gem Einzelhandel mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten
etablieren kann. Mit dem Entwicklungsangebot verknlpft ist die Uberprifung
nach schéadlichen Auswirkungen auch auf benachbarte ,Zentrale Versorgungs-
bereiche'.

8.1.3 Schadliche Auswirkungen

Bisherige Urteile und Gutachten gehen bei der Bewertung von ,schéadlichen
Auswirkungen’ auf die Regelungen nach § 11,3 BauNVO zurtick. Hierunter sind
Auswirkungen zu verstehen, die sich auf die stadtebauliche Entwicklung und
Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken. ,Auswirkungen [...] sind insbeson-
dere schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 Bundes-
Immissionsschutzgesetzes sowie Auswirkungen auf die infrastrukturelle Aus-
stattung, auf den Verkehr, auf die Versorgung der Bevidlkerung im Einzugsbe-
reich [...] auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde
oder in anderen Gemeinden, auf das Orts- und Landschaftsbild und auf den
Naturhaushalt” (vgl. § 11,3 BauNVO).

Die Rechtsprechung ging bei der Frage, was unter negativen Auswirkungen im
Sinne des § 11,3 BauNVO zu verstehen ist, davon aus, dass bei einer relativen
Umsatzverlagerung von 10 % Auswirkungen anzunehmen sind.

In der richterlichen Rechtsprechung zeichnet sich ab, dass die Schwelle zu
,schadlichen’ Auswirkungen bei deutlich Gber 10 % liegt. Einzelne Urteile gehen
erst bei 20 % Umsatzverlagerung von schadlichen Auswirkungen aus.

Restriktivere Beurteilungen sehen bereits ab einer relativen Umsatzverlagerung
von 7 % Auswirkungen auf die Angebotsqualitat der ,Zentralen Versorgungsbe-
reiche’. Fir Nordrhein-Westfalen sind aus der Rechtsprechung ,abwagungsre-

‘ CIMA

levante Auswirkungen’ in einem Korridor zwischen 7 % und 11 % abgeleitet
worden.® Abwagungsrelevante Auswirkungen definieren jedoch nicht automa-
tisch ,schadliche’ Auswirkungen.

Grundsatzlich hat die Abwagung, ab wann schadliche Auswirkungen eintreten
kénnen, anhand der 6rtlichen Standortrahmenbedingungen zu erfolgen. Um-
satzverlagerungseffekte stellen hinsichtlich schadlicher Auswirkungen nur einen
Anfangsverdacht dar. Gesunde Einzelhandelsstrukturen sind z.B. bezlglich der
Vertraglichkeit anders zu bewerten als Zentren, die bereits durch ,Trading
Down-Effekte’ gekennzeichnet sind.

,Schéadliche Auswirkungen’ dlrften dann vorliegen, wenn ein potenzielles An-
siedlungsvorhaben auBerhalb eines ,Zentralen Versorgungsbereichs’ zu deutli-
chen negativen immobilienwirtschaftlichen Effekten in einem ,Zentralen Versor-
gungsbereich’ fihrt (z.B. Leerziehen ganzer Immobilien durch sicher zu prog-
nostizierende Betriebsaufgaben). Die Rechtsprechung verlangt hier eine exakte
gutachterliche Beweisfihrung mit Dokumentation der értlichen Standortverhalt-
nisse.

§ 24a LEPro NRW definiert zusétzlich fur Standortentwicklungen innerhalb der
Zentralen Versorgungsbereiche’, dass die Vertraglichkeit fir ein Vorhaben
vorliegt, wenn der erwartete Umsatz des Projektvorhabens insgesamt und in
Teilsortimenten unterhalb der Kaufkraft des zugeordneten Verflechtungsbe-
reichs des ,Zentralen Versorgungsbereichs’ liegt. Bei Hauptzentren gilt als
,Messlatte’ die Kaufkraft im Stadt- bzw. Gemeindegebiet insgesamt.

Die Gutachter legen an die Stadt- und Standortvertraglichkeit eines Vorhabens
auBerhalb von ,Zentralen Versorgungsbereichen’ eher strengere MafBstabe an.
In zahlreichen Fallen kdnnen bereits Umsatzverlagerungseffekte zwischen 7 %
und 10 % beim Einzelhandel innerhalb des ,Zentralen Versorgungsbereich,
Funktionsverluste auslésen, die zu ,Trading Down-Effekten’ und somit zu einer

8 Vgl. Berkemann, Halama: Erstkommentierung zum BauGB 2004, S.363; OVG Miinster Urteil

zum ,PREUSSEN-Park’ vom 07.12.2000.
7
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deutlicflen Schwachung des betreffenden ,Zentralen Versorgungsbereichs’
fahren.

Auch erhebliche Veranderungen von Verkehrsstrémen oder ein unerwiinschtes
Verkehrsaufkommen kdnnen ,schadliche’ Auswirkungen auf ,Zentrale Versor-
gungsbereiche’ sein.’

Die Beurteilung von versorgungsstrukturellen Auswirkungen einzelner Projekt-
vorhaben in ,§ 34er Gebieten’ bezieht sich nicht nur auf Projektvorhaben im
eigenen Gemeinde- bzw. Stadtgebiet, sondern ist auch ein klarer Orientierungs-
rahmen fir benachbarte Kommunen.

Geplante Projektvorhaben in Nachbarkommunen missen dementsprechend
auch gepruft werden, hinsichtlich der stadtebaulichen und versorgungsstruktu-
rellen Auswirkungen auf die nachfolgend abgegrenzten ,Zentralen Versor-
gungsbereiche’ der Stadt Wermelskirchen.

Die hier seitens der CIMA GmbH vorgeschlagenen Abgrenzungen der ,Zentra-
len Versorgungsbereiche’ kdnnen seitens der Stadt Wermelskirchen hinsichtlich
der konkreten Parzellenabgrenzung ggf. angepasst werden. Das vorgelegte
Abgrenzungskonzept orientiert sich jedoch an den ,vor Ort’ aufgenommenen
Strukturen und stiitzt ein nachhaltiges Zentren- und Nahversorgungskonzept flr
die Stadt Wermelskirchen.

4 Diese gutachterlichen Bewertungen, denen auch die CIMA GmbH eher zugeneigt ist, reichen

jedoch wie oben ausgefiihrt, haufig nicht aus, ,schadliche Auswirkungen’ nachhaltig zu be-
grinden.

s Vgl. Berkemann, Halama: Erstkommentierung zum BauGB 2004; S.363.

‘ CIMA

8.2 Empfehlungen zur Abgrenzung ,Zentraler Versorgungs-
bereiche’ in Wermelskirchen

Die CIMA Beratung + Management GmbH empfiehlt fiir die Stadt Wermelskir-
chen den ,Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt’ in der Funktion eines
Hauptzentrums abzugrenzen. Es ist der einzige darzustellende ,Zentrale Ver-
sorgungsbereich’ geman der Kriterien und Anforderungen des § 24a des LEPro
NRW sowie des Einzelhandelserlasses des Landes Nordrhein-Westfalen vom
22.09.2008.

8.2.1 Zentraler Versorgungsbereich ,Innenstadt Wermelskir-
chen’

Die nachfolgende Abb. 60 (ndchste Seite) beschreibt die Abgrenzung des
,Zentralen Versorgungsbereichs’ Innenstadt Wermelskirchen.

Der Zentrale Versorgungsbereich ,Wermelskirchen Innenstadt umfasst zu-
nachst alle Grundstlicksareale entlang der Einkaufslagen Eich, Telegrafenstra-
Be und Kdlner StraBe sowie die Kdlner StraBe und TelegraphenstraBe verbin-
denden StichstraBen Carl-Leverkus-StraBe, Obere Remscheider StraBe und
Taubengasse.

Den sitdwestlichen Abschluss des Zentralen Versorgungsbereichs bildet die
,Eich’. Hier beginnt der innenstadtische Einzelhandels- und Dienstleistungsbe-
satz. Der Schwanenplatz fungiert als Festplatz. Die auch in Zukunft innenstadti-
sche Freiflache gehért nicht zum Zentralen Versorgungsbereich. Die Grundsti-
cke ndrdlich der Eich sind bis zur Verkehrsachse B 51 in den Zentralen Versor-
gungsbereich einbezogen. Sidlich der Eich gehéren die unmittelbar an die
StraBe andockenden Grundstlcksareale zum Zentralen Versorgungsbereich.
Der straBenbegleitende Einzelhandels- und Dienstleistungsbesatz soll abgesi-
chert werden.
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Abb. 60:

Abgrenzung des
Zentralen Versorgungs-
bereichs

»
'\"-"r‘#rﬁ ; Schwanenplalz

k.

© CIMA GmbH 2008

CIMA Beratung + Management GmbH = Eupener StraBe 150 = 50933 Kéln = Telefon: 0221 — 937 296 20 = cima.koeln@cima.de » www.cima.de



Einzelhandelskonzept fiir die Stadt Wermelskirchen

Die Hauptverkehrsachse B 51 stellt in nordwestliche Richtung eine maBgebli-
che stadtebauliche Barriere dar. Sie trennt die Innenstadt deutlich vom Ubrigen
Siedlungsraum ab.

In nérdliche Richtung zdhlen die Liegenschaften zwischen TelegrafenstraBe
und Brickenweg zum Zentralen Versorgungsbereich. Mit Rathaus, Amtsgericht
und Polizei sind hier relevante 6ffentliche Einrichtungen etabliert. Der Bricken-
weg fungiert als innenstédtische ErschlieBungsachse. Mit den Standortarealen
zwischen TelegrafenstraBe und Brickenweg sind die beiden maBgeblichen
innenstadtischen Potenzialflichen Loches-Platz und Standortbereich ehemali-
ges ,Ring-Kaufhaus' in den Zentralen Versorgungsbereich mit einbezogen.

Nach Norden begrenzt die Verknlpfung des Brickenweges mit der Telegrafen-
straBe sowie der Kreuzungsbereich ,Blgeleisen’ den Zentralen Versorgungs-
bereich. Jenseits dieses Standortbereichs dinnt der Einzelhandelsbesatz aus;
es liegen keine relevanten Passantenfrequenzen vor. Das gewerblich gepragte
Standortareal zwischen B 51 und Remscheider StraBe hat keine Verknipfung
zum Haupteinkaufsbereich und liegt somit auBerhalb des Zentralen Versor-
gungsbereich.

Die sudliche und stiddstliche Abgrenzung des Zentralen Versorgungsbereichs
\Wermelskirchen Innenstadt’ wird durch die an die Kélner StraBe sidlich ang-
renzenden Liegenschaften definiert. Sie pragen mafBgeblich den Geschaftsbe-
satz an der Kolner StraBe. In den Zentralen Versorgungsbereich integriert sind
die beiden Kirchen und die Liegenschaften rund um den Markt.

‘ CIMA

8.2.2 Erganzende Einzelhandelsentwicklungsbereiche in den
Ortsteilen Dabringhausen und Dhiinn auBerhalb der
Kategorien des § 24a LEPro NRW

In den dorflich gepragten Stadtteilen Dabringhausen und Dhinn soll der verb-
liebende Einzelhandelsbesatz in den Ortskernlagen erhalten bleiben. Beide
Stadtteile verfiigen Uber eine nur begrenzte Nachfrageplattform und sind durch
kleinflachige mittelstdndische Einzelhandelsbetriebe und Ladenhandwerk ge-
pragt. Die standdrtlichen Rahmenbedingungen erlauben keine Abgrenzung von
Zentralen Versorgungsbereichen im Kontext des § 24a LEPro NRW. Dennoch
grenzt die CIMA GmbH die Standortbereiche ab, wo sich die Einzelhandelsent-
wicklung auch zukunftig abspielen soll.

10
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8.2.2.1 Dabringhausen

Einzelhandelsentwicklungen in Dabringhausen sollten sich auf den Ortskern
konzentrieren. Dementsprechend kann ein Zielraum zur Weiterentwicklung des
Ortlichen Einzelhandels entlang der Altenberger StraBe und dem Kreuzungsbe-
reich mit der StrandbadstraBe definiert werden. Solitére, rein verkehrsorientierte
Standortentwicklungen sind zu vermeiden.

Abb. 61: Einzelhandelsentwicklungsbereich zur Sicherung der Nahversorgung
in Dabringhausen

Wermelskirchen — Dabringhausen
Einzelhandelsentwicklungsbereich

© CIMA GmbH 2008

‘ CIMA
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8.2.2.2 Dhiinn

Einzelhandelsentwicklungen in Dhiinn sollten sich auf den Ortskern entlang der
HauptstraBe konzentrieren. Eine Standortentwicklung von Randlagen ist kont-
raproduktiv im Sinne einer Absicherung des noch in Dhiinn vorhandenen Ein-
zelhandelsbesatzes.

Abb. 62: Einzelhandelsentwicklungsbereich zur Sicherung der Nahversorgung
in Dhinn

Wermelskirchen — Dhiinn
Einzelhandelsentwicklungsbereich

© CIMA GmbH 2008
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Einzelhandelskonzept fiir die Stadt Wermelskirchen

9. WERMELSKIRCHENER LISTE

9.1 Vorbemerkung

Ein pauschaler Hinweis auf die Auflistung der nahversorgungs- und zentrenre-
levanten Sortimente in Anlage 1 des NRW Einzelhandelserlasses vom Mai
1996 oder auch der Rickgriff auf andere Listen (z.B. sogenannte ,Kdlner Liste’)
im RBahmen der baurechtlichen Steuerung reicht nicht aus und ist rechtsfehler-
haft.

Das OVG Minster hat mit seinen Urteilen vom 09.10.2003 und 22.04.2004
deutlich gemacht, dass baurechtlichte Festsetzungen in Bezug auf Sortiments-
festsetzungen ,nicht unbestimmt’ bleiben dirfen und baurechtliche Festsetzun-
gen sich auf aus der Ortlichkeit abgeleitete Sortimentslisten beziehen missen.
GleichermaBen sind Ausschlisse von Einzelhandelsnutzungen in Teilen des
Stadtgebietes nur fundiert zu begrinden, wenn sie auf nachvollziehbare Kom-
munale Einzelhandelskonzepte bzw. stadtebaulichen Entwicklungskonzepten
beruhen.”

Die nachfolgend ausgefiihrte Sortimentsliste definiert die nahversorgungs-,
zentrenrelevanten und nicht zentrenrelevanten Sortimente fir die Stadt Wer-
melskirchen. Sie ist aus den 6rtlichen Standortstrukturen abgeleitet und somit
eine maBgebliche Entscheidungsgrundlage zur 6&rtlichen Einzelhandelssteue-
rung. Sie erflllt damit die Bedingungen der aktuellen Rechtsprechung der
Oberverwaltungsgerichte. Die Liste zentrenrelevanter Sortimente erfolgt ab-
schlieBend nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008).

6 Dies gilt auch fiir eine bloBe Ubernahme der Anlage 1 des § 24a LEPro NRW.

7 OVG Minster vom 09.10.2003 AZ 10a D 76/01.NE. Nichtigkeit eines Bebauungsplanes
aufgrund nicht konkreter Sortimentsfestsetzungen in der Gemeinde Rhede; OVG Munster
vom 22.04.2004 AZ: 7a D 142/02.NE: Bestatigung der baurechtlichen Festsetzungen in der
Stadt Sundern auf Basis eines nachvollziehbaren Einzelhandelskonzeptes.

‘ CIMA

Zum Nachweis der Zentrenrelevanz einzelner Sortimente werden exemplarisch
Unternehmen mit ihren Angeboten zitiert. Es ist keine Wiedergabe des voll-
standigen Angebotes.

9.2 Ableitung der ,Wermelskirchener Liste’

Mit Blick auf die Einzelhandelsstrukturen in der Stadt Wermelskirchen sind fol-
gende Sortimente als nahversorgungsrelevant zu bezeichnen:

Lebensmittel (WZ 47.11, WZ 47.2)
Getranke (WZ 47.11, WZ 47.25)
Reformwaren (WZ 47.2; WZ 47.29)
Tabakwaren (WZ 47.11, WZ 47.26)
Drogerieartikel (WZ 47.75)8

Hygieneartikel einschlieBlich haushaltsiblicher Putz- und Reinigungsmittel
(WZ 47.75 und WZ 47.74)°

Apotheken (WZ 47.73)
Schnittblumen und kleine Topfpflanzen (Teilsegment aus WZ 47.76.1)
Zeitschriften, Zeitungen (WZ 47.62.1)"°

Allgemeiner Grundbedarf an Schreibwaren (u.a. Schulhefte, Zeichenbldcke,
Briefpapier, Schreibgerate, Blei- und Buntstifte, Malk&sten fir den Schiiler-
bedarf, nicht spezialisierter Biirobedarf (entsprechend aus WZ 47.62.2)"

m Tierfutter®

auch Randsortiment in Verbrauchermarkten, Frischeméarkten, Lebensmitteldiscountern
(WZ 47.11, WZ 47.2)

auch Randsortiment in Verbrauchermarkten, Frischemarkten, Lebensmitteldiscountern
(WZ 47.11, WZ 47.2)

auch Randsortiment in Verbrauchermarkten, Frischemarkten, Lebensmitteldiscountern
(WZ 47.11, WZ 47.2)

Nur als Randsortiment in Verbrauchermérkten, Frischemarkten und Lebensmitteldiscountern
(WZ 47.11, WZ 47.2). Gemeint ist hier der tagliche Grundbedarf.
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Einzelhandelskonzept fiir die Stadt Wermelskirchen

Die nahversorgungsrelevanten Sortimente sollten bei Verkaufsflachendimen-
sionierungen Gber 799 m2 nur im abgegrenzten Zentralen Versorgungsbereich
JInnenstadt Wermelskirchen* etabliert werden. Bestandsschutz genieBen bereits
etablierte Méarkte.

Nach Anlage 1 des § 24a LEPro NRW sind folgende Leitsortimente grundséatz-
lich als zentrenrelevant einzuordnen:

B Bicher, Zeitschriften, Papier- und Schreibwaren

B Bekleidung, Schuhe, Lederwaren

B Unterhaltungs- / Kommunikationselektronik / Computer, Elektrohaushalts-
waren (Kleingerate),

B Foto / Optik

B  Haus- und Heimtextilien, Haushaltswaren und Einrichtungszubehér (ohne
Mobel)

®  Uhren/ Schmuck
B Spielwaren / Sportartikel

In allen hier im Kontext des § 24a LEPro NRW ausgewiesenen Sortimenten
liegt in der Innenstadt von Wermelskirchen ein signifikantes, teilweise auch
vielfaltiges Angebotsniveau durch ortsanséssigen Facheinzelhandel und Filialis-
ten vor.

Das Hauptsortiment ,Blicher, Zeitschriften, Papier- und Schreibwaren wird
z.B. durch die Buchhandlungen HACKENBERG und MARABU bedient. Im
Segment sei stellvertretend die Fachhandlung fir Schreibwaren und Blrobedarf
PETER SCHMIDT genannt. Darliber hinaus werden Zeitschriften in innenstéad-
tischen Kiosken und als Randsortiment in innerstadtischen Frischemarkten
angeboten.

2 Als Randsortiment von Frischemérkten und Lebensmitteldiscountern

‘ CIMA

Das Sortiment Bekleidung wird u.a. durch die Bekleidungsboutiquen MALE
und FEMALE FASHION, AMBIENTE, MODE TREFF, SW, HOSEN VETTER,
SWEETEX und Kindermoden RUMPELSTILZCHEN angeboten. Discountorien-
tierte Konzepte sind dartber hinaus ERNSTINGS FAMILY und ZEEMAN.

Relevante Anbieter im Segment Schuhe in der Innenstadt von Wermelskirchen
sind die Unternehmen SCHNUTGEN und ZULCH sowie der Schuhfachmarkt
QUICK SCHUH.

Das Sortiment Lederwaren ist in der Stadt Wermelskirchen vornehmlich als
kaum relevantes Randsortiment des Bekleidungs- und Schuheinzelhandels
vertreten. Es ist jedoch mit Blick auf die zuklnftige Positionierung der Stadt ein
strategisches Leitsortiment fur die Innenstadt von Wermelskirchen.

Das Sortiment Unterhaltungs- / Kommunikationselektronik wird in der In-
nenstadt von Wermelskirchen insbesondere durch den EURONICS Franchise-
nehmer PETERS sowie das Unternehmen RADIO BRASS vertreten. Darlber
hinaus sind mehrere mittelstdndische Anbieter im Segment Computer und
EDV-Beratung anséssig. Im Segment Fotobedarf sei stellvertretend FOTO
MADER genannt. Die Abwicklung von Fotoarbeiten bieten darlber hinaus
SCHLECKER und ,dm* an.

Das Segment Haus- und Heimtextilien wird in der Innenstadt von Wermelskir-
chen u.a. durch die Firmen ENGELS, ,StoLa — der Stoffladen’, und H. KIEL, zu
nennen. Auch innerhalb des Textileinzelhandels in der Innenstadt von Wer-
melskirchen werden Heimtextilien angeboten.

Haushaltswaren und Elektrokleingerate sind zentrenrelevant, weil in der In-
nenstadt von Wermelskirchen dieses Segment unter anderem durch die Firmen
PETERS, KUCHENSTUDIO HELDT und den STAUBSAUGERPROFI angebo-
ten werden. Das Segment Porzellan bzw. hoherwertiger Haushaltsbedarf
wird u.a. durch die Firma KUCHENSTUDIO HELDT angeboten. Einrichtungs-
zubehor ist in Wermelskirchen zentrenrelevant da mit dem Mdébelhaus VON
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Einzelhandelskonzept fiir die Stadt Wermelskirchen

DER EICHEN ein relevanter Anbieter am Innenstadtrand von Wermelskirchen
ansassig ist. AuBerdem kann das Segment Geschenkartikel in der Fa. AM-
BIENTE auch als Einrichtungszubehdr eingeordnet werden.

Schmuck ist in Wermelskirchen zentrenrelevant, weil als maBgebliche Anbieter
in der Innenstadt, die Firmen HADELANDER, GROSS, LA GALLERIA,
SCHMUCK-ART, Goldschmiede A: KOCH nachgewiesen werden kénnen. Im
Segment Optik / Akustik sind u.a. die Firmen MADEL, JANNASCH, BERG-
HAUS, HAMMES.

Das Sortiment Sportartikel ist in der Innenstadt von Wermelskirchen vornehm-
lich als Randsortiment des Textileinzelhandels relevant. Der maBgebliche An-
bieter hat seinen Standort auBerhalb der Innenstadt. Sportartikel zéhlen zu den
Profilierungssortimenten der zuklnftigen Innenstadtentwicklung.

Anbieter im Segment Spielwaren in der Innenstadt von Wermelskirchen ist das
Fachgeschaft HOLZWURMCHEN. Das Sortiment ist deutlich entwicklungsfahig.

Uber die empfohlenen zentrenrelevanten Leitsortimente nach Anlage 1 zum
§ 24a LEPro NRW hinausgehend sind folgende Sortimente in Wermelskirchen
zentrenrelevant:

Babybedarf (Bekleidung, Kleinkindspielzeuge)
Bastelbedarf

Parfimerieartikel

Sanitatshausartikel

Babybedarf (Bekleidung) ist weitgehend Bestandteil der Kinderkonfektion im
Textileinzelhandel. Eine Fachabteilung hat hier insbesondere ERNSTING’S
FAMILY.

Bastelbedarf ist Teilsortiment des Schreibwarenbedarfs und wird in den ent-
sprechenden Geschéften angeboten.

‘ CIMA

ParfUmeriewaren werden in der Innenstadt von Wermelskirchen u.a. durch
PARFUMERIE BECKER und FLOHR angeboten.

Sanitatshausartikel sind in Wermelskirchen zentrenrelevant, weil als Anbieter
in der Innenstadt das Unternehmen BAUER — DAS BERGISCHE SANITATS-
HAUS présent ist.

Die Wermelskirchener Liste zentrenrelevanter Sortimente ist abschlieBend in
nachfolgender Abb. 62a dokumentiert.
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Abb.62a: AbschlieBende Liste zentrenrelevanter Sortimente fiir die Stadt
Wermelskirchen

‘ CIMA

B Einzelhandel mit Bichern, Antiquariate (WZ 47.61 und WZ 47.79.2),

B Einzelhandel mit Schreib-, Papierwaren, Schul- und Blroartikeln (insbeson-
dere spezialisierte Bedarfe, aus WZ 47.62.2)

B Fachzeitschriften und Fachzeitungen (entsprechend aus WZ 47.62.1)
B Einzelhandel mit Bekleidung (WZ 47.71)
B Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren (WZ 47.72)

B Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeraten, peripheren Geraten und Soft-
ware (WZ 47.41)

B Einzelhandel mit Telekommunikationsgeraten (WZ 47.42)
B Einzelhandel mit Geraten der Unterhaltungselektronik (WZ 47.43)

B Einzelhandel mit elektronischen Haushaltskleingeraten (entsprechend Teil-
segment aus WZ 47.54)

B Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildtragern (WZ 47.63)

B Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen (ohne Augenoptiker)
(WZ 47.78.2)

B Augenoptiker (WZ 47.78.1)

Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren (WZ 47.59,2)
Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen und Glaswaren (WZ 47.59.3)

Einzelhandel mit Haus- und Heimtextilien (WZ 47.51 und Teilsegmente aus
WZ 47.53 (Vorhange))

Einzelhandel mit Einrichtungsgegenstdnden und sonstigem Hausrat (WZ
47.59 ohne Mébel)

Einzelhandel mit Uhren und Schmuck (WZ 47.77)
Einzelhandel mit Spielwaren (WZ 47.65)
Einzelhandel mit Sportartikeln (entsprechendes Segment aus WZ 47.64.2)

Einzelhandel mit Babyartikeln (Bekleidung: WZ 47.71; Spielwaren
WZ 47.65)

Einzelhandel mit Bastelbedarf (entsprechend aus WZ 47.62.2)

Einzelhandel mit Parfimerieartikeln bzw. kosmetischen Erzeugnissen (ent-
sprechend aus WZ 47.75)

Einzelhandel mit Sanitatshausartikeln (Einzelhandel mit medizinischen und
orthopéadischen Artikeln, WZ 47.74)
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CIMA

Unter Berlicksichtigung der analysierten Angebotsstrukturen in der Innenstadt Anteil zentrenrelevanter Randsortimente sollte Uber alle Sortimentsbiindel 10 %
von Wermelskirchen und ihrer Standort- bzw. Entwicklungspotenziale sind fol- der Verkaufsflache nicht Gberschreiten und maximal 800 m2 betragen durfen.
gende Sortimente als nicht zentrenrelevant einzuordnen:

Mébel, Antiquitaten

Tapeten

Bodenbelage, Teppiche (auBer Orientteppichen)

Farben, Lacke

Baustoffe, Baumarktartikel

Sanitérwaren

Werkzeuge, Eisenwaren

Autozubehor, Reifen

Biromobel

Gartenartikel, groBformatige Pflanzen, Blumen, Sadmereien
Campingartikel

SportgroBgerate (z.B. Hometrainer, Krafttrainingsgerate, Boote, etc.)

Sperrige Artikel im Segment Babybedarf (Kinderwagen, Bobbycars, etc.;
Baby- und Kinderbetten, Wickelkommoden)

Zoobedarf (GroBgebinde, Spezialbedarfe firr Ziichter)
ElektrogroBgerate (Kuhlschranke, Herde, Waschmaschinen)

Der groBflachige Einzelhandel mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten darf in
Wermelskirchen auch auBerhalb des ,Zentralen Versorgungsbereichs’ Wer-
melskirchen Innenstadt’ etabliert werden. Vorrangig sind Standortbereiche vor-
zusehen, die bereits durch groBflachigen Einzelhandel mit nicht zentrenrelevan-
tem Einzelhandel gepragt sind. Er sollte nicht in ,reinrassige’ Gewerbegebiete
einsickern, da hierdurch die Standortattraktivitdten qualitatsvoller Gewerbege-
biete beeintrachtigt werden kdnnten. Es wird empfohlen, ggf. erwiinschte An-
siedlungsvorhaben im Kontext von Vorhaben bezogenen Bauleitpldnen zu rea-
lisieren. Die Anforderungen des § 24a LEPro NRW in Bezug auf die planungs-
rechtliche Absicherung von groBflachigem Einzelhandel mit nicht zentrenrele-
vanten Sortimenten sind zu beachten. In Bezug auf die Zuldssigkeit von zent-
renrelevanten Randsortimenten wird ein restriktives Vorgehen nahe gelegt. Der
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	Text1: Anlage 3 :                            überarbeitete Passagen des Einzelhandelskonzeptes (Kapitel 8 und 9)


